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1. Schuldverhältnisse

a) Allgemeine Vorschriften

Das bei einer Darlehensablösung von dem bisherigen Kreditins­
titut in einer Vielzahl von Fällen von dem neuen Kreditinstitut 
geforderte Entgelt für den mit der Ablösung des Kredits verbun­
denen Aufwand ist als Allgemeine Geschäftsbedingung anzuse­
hen. Sie unterliegt nach § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB der richterli­
chen Inhaltskontrolle und ist gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 
Nr. 1 BG B unwirksam (Fortführung BG H , Urteil vom 10. Sep­
tember 2019 -  XI ZR 7/19, BG H Z 223, 130)..................................

a) Die von einer Bank für eine Vielzahl von Giroverträgen in 
dem vorformulierten Preis- und Leistungsverzeichnis enthaltene 
Klausel zu einem »Verwahrentgelt«
»Privatkonten
[...]
Entgelt für die Verwahrung von.

Einlagen über 10.000 EU R  pro Jahr 0,50 % p.a.

Freibetragl4
14 Vom Kunden zu zahlendes Verwahrentgelt bei Neuanlage/ 
Neuvereinbarung ab 01.04.2020 für Einlagen über 10.000 EUR 
Freibetrag auf das auf dem Konto verwahrte Guthaben, das den 
aktuellen Freibetrag übersteigt.«
unterliegt keiner richterlichen Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 3 
Satz 1 BGB. Sie verstößt aber gegen das Transparenzgebot und 
ist im Verkehr mit Verbrauchern gemäß § 307 Abs. 3 Satz 2, 
Abs. 1 Satz 1 und 2 BG B unwirksam.
b) Die Einführung eines Verwahrentgelts für Guthaben auf Gi­
rokonten, die im Rahmen bestehender Giroverträge geführt 
werden, erfordert einen den Erfordernissen der § 305 Abs. 2,
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§311 Abs. 1, §§145 ff. BGB genügenden Änderungsvertrag 
(Anschluss an Senatsurteil vom 27. April 2021 -  X I ZR 26/20, 
BG H Z 229, 344 Rn. 38) .......................................................................

a) Die in dem von einer Bank für eine Vielzahl von Vertragsver­
hältnissen vorformulierten Preis- und Leistungsverzeichnis ent­
haltenen Klauseln über Tagesgeldkonten 
»3.2 Entgelt für die Verwahrung von Einlagen 
[...]
S. — Verträge ab 01.08.202016 
Ein S. 18.

Einlagen bis 50.000,00 EUR. 0,00 % p.a.

Einlagen über17 50.000,00 EUR. 0,50 % p.a.

Jedes weitere S. 18

Einlagen über17 0,00 EUR. 0,50 % p.a.

S. Online -  Verträge ab 01.08.202016 
Ein S. Online18

Einlagen bis 50.000,00 EUR. 0,00 % p.a.

Einlagen über17 50.000,00 EUR. 0,50 % p.a.

Jedes weitere S. Online18

Einlagen über17 0,00 EUR. 0,50 % p.a.

Die Berechnung erfolgt taggenau. Die Belastung der Gebühr er­
folgt monatlich nachträglich zulasten des jeweiligen Kontos.
[...]
16 Für Verträge mit Abschlussdatum vor dem 01.08.2020 erfolgt 
die Bepreisung ab Unterzeichnung der individuellen Zusatzver­
einbarung.
17 Bepreisung erfolgt auf den übersteigenden Betrag.
18 Erstes bestehendes Konto gemäß Eröffnungsdatum je Kun­
denstamm; bei gleichem Eröffnungsdatum ist die niedrigere 
Kontonummer entscheidend.«
sind im Verkehr mit Verbrauchern gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam.
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b) Die in dem von einer Bank für eine Vielzahl von Vertragsver­
hältnissen vorformulierten Preis- und Leistungsverzeichnis ent­
haltenen Klauseln
»4.4 Kartengestützter Zahlungsverkehr
4.4.1 Debitkarten
4.4.1.1 BankCard 
[...]

- Ersatzkarte28 12,00 EUR.

- Ersatz-PIN28 auf Wunsch des Kunden 5,00 EUR.

[...]
28 Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum 
Ersatz der Karte/PIN geführt haben, zu vertreten hat und die 
Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte/Ersatz-PIN ver­
pflichtet ist.«
verstoßen gegen das Transparenzgebot und sind im Verkehr mit 
Verbrauchern gemäß § 307 Abs. 3 Satz 2, Abs. 1 Satz 1 und 2 
BGB unwirksam ....................................................................................  29

4. Die von einer Bank für eine Vielzahl von Vertragsverhältnissen 
über Spareinlagen vorformulierten Klauseln 
»Verwahrung von Einlagen oberhalb des Freibetrags für alle 
Einlagen- & Girokonten.

Verwahrentgelt 0,5 % p.a.«,

»Verwahrentgeh für die Verwahrung von Einlagen auf allen Ein­
lagen- &  Girokonten
- für ab dem 01.07.2020 bis einschließlich 30.09.2020 neu einge­
richtete Kundennummern oberhalb Freibetrag von 250.000,00 €

0,5 % p.a.

- für ab dem 01.10.2020 bis einschließlich 09.05.2021 neu einge­
richtete Kundennummern oberhalb Freibetrag von 100.000,00 €

0,5 % p.a.

- für ab dem 10.05.2021 neu eingerichtete Kundennummern 
oberhalb Freibetrag von 50.000,00 €

0,5 % p.a.«

und
»1. Die [C-Bank] erhebt ab dem [...] für die auf Euro lautenden 
Einlagen (inklusive Spareinlagen) auf den Konten des Kunden,
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die unter seiner Kundennummer [...] gegenwärtig und zukünftig 
geführt werden (im folgenden »Kundenkonten«) ein monatli­
ches Guthabenentgelt.
[ - ]
3. [...] Dieser Kostensatz entspricht dem von der Europäischen 
Zentralbank (EZB) für die Einlagenfazilität im jeweiligen Be­
rechnungsmonat festgelegten Zinssatz (aktuell 0,50 % p.a.).« 
sind im Verkehr mit Verbrauchern gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 Nr. 1 BG B unwirksam..............................................................

a) Für das Vorliegen eines nach § 249 Abs. 1 BGB ersatzfähigen 
Schadens in Gestalt der Belastung mit einer Verbindlichkeit ge­
genüber einem Dritten kommt es grundsätzlich nicht auf die 
zwischen dem Geschädigten und dem Dritten (hier: einem In­
kassounternehmen im Rahmen des sogenannten Konzerninkas- 
sos) getroffenen Vereinbarungen über die Leistungszeit und die 
Art und Weise der Erfüllung der Verbindlichkeit (hier: einer In­
kassovergütung) an.
b) Dies gilt auch dann, wenn die vereinbarten Modalitäten -  wie 
die Abrede, dass der Dritte hinsichtlich seiner Vergütung an Er- 
füllungs statt die Abtretung des diesbezüglichen Ersatzan­
spruchs des Geschädigten gegen den Schädiger annimmt -  zur 
Folge haben, dass der Geschädigte keinen direkten Mittelabfluss 
in Form einer Geldzahlung an den Dritten erleidet (im A n­
schluss an BG H , Urteile vom 12. Oktober 2004 -  VI ZR 151/
03, BG H Z 160, 377, 378, 379, 380 ff.; vom 26. April 2016 -  
VI ZR 50/15, NJW  2016, 3092 Rn. 8, 12; vom 7. Februar 2023 -  
VI ZR 137/22, NJW 2023, 1718 Rn. 36, 62; vom 27. Mai 2020 -  
VIII ZR 45/19, BG H Z 225, 352 Rn. 4 f., 113 ff., 120 f.; vom
7. März 2023 -  VI ZR 180/22, juris Rn. 3, 9).
c) Gerät der Schuldner in Zahlungsverzug, ist die Beauftragung 
eines Rechtsanwalts oder eines Inkassounternehmens regelmäßig 
selbst in einfach gelagerten Fällen aus der Sicht des Gläubigers 
zur Wahrnehmung seiner Rechte erforderlich und zweckmäßig 
mit der Folge, dass die hierdurch verursachten Kosten nach 
§ 280 Abs. 1, 2, §§286, 249 Abs. 1 BGB erstattungsfähig sind 
(vgl. BGH, Urteile vom 17. September 2015 -  IX ZR 280/14, 
NJW  2015, 3793 Rn. 9; vom 10. Juni 2020 -  VIII ZR 289/19, ZIP 
2020, 2068 Rn. 49; jeweils mwN).
d) Etwas anderes gilt grundsätzlich auch dann nicht, wenn der 
Gläubiger ein konzernverbundenes -  gleichwohl aber rechtlich 
selbständiges -  Inkassounternehmen mit der Einziehung einer 
Forderung gegen einen säumigen Schuldner beauftragt (soge­
nanntes Konzerninkasso). N ur wenn im Einzelfall besondere
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Anhaltspunkte für ein von sachfremden Interessen geleitetes, 
rechtsmissbräuchliches Verhalten des Gläubigers vorliegen, kann 
die Erforderlichkeit einer solchen Maßnahme zu verneinen sein.

Für den Krankentagegeld Versicherer stellt es keine unzumutbare 
Härte im Sinne des § 306 Abs. 3 BG B dar, an einem infolge der 
Unwirksamkeit von § 4 Abs. 4 M B/K T 2009 lückenhaft gewor­
denen Vertrag festgehalten zu werden...............................................

b) Einzelne Verträge und vertragsähnliche Verhältnisse

a) Umstände, die in die Risikosphäre einer Vertragspartei fallen, 
sind grundsätzlich keine unvermeidbaren, außergewöhnlichen 
Umstände im Sinne von § 651h Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BGB.
b) Ein der Risikosphäre des Reisenden zuzurechnender Grund 
liegt grundsätzlich vor, wenn der Reisende zur Teilnahme an 
der Reise nicht in der Lage ist, weil seine Gesundheit ihm dies 
nicht erlaubt (Bestätigung von BG H , Urteil vom 16. Mai 2017
-  X ZR 142/15, NJW  2017, 2677 Rn. 15). Dasselbe gilt, wenn 
ein begründeter Verdacht auf eine Covid-19-Infektion einer 
Teilnahme an der Reise entgegensteht.
c) Wenn der Reiseveranstalter die Reiseleistung aus Gründen 
verweigert, die einer Teilnahme an der Reise entgegenstehen 
und die allein in der Person des Reisenden liegen, steht ihm in 
entsprechender Anwendung von § 651h Abs. 1 Satz 3 BGB ein 
Entschädigungsanspruch zu.
d) Die Regeln über die reiserechtliche Gewährleistung haben 
Vorrang vor den Regelungen des allgemeinen Leistungsstö­
rungsrechts (Bestätigung von BG H , Urteil vom 14. Februar 
2023 -  X Z R  18/22, RRa 2023, 116 = NJW -RR 2023, 755 
Rn. 30).
e) Deshalb kommt eine entsprechende Anwendung von § 645,
§ 648a oder §314 BG B auf einen Reisevertrag im Falle von 
Leistungshindernissen nicht in Betracht..........................................

a) Um ein Einfamilienhaus im Sinne der §§ 656a ff. BGB han­
delt es sich, wenn der Erwerb des nachzuweisenden oder zu 
vermittelnden Objekts für den Makler bei Abschluss des Mak­
lervertrags mit dem Erwerber erkennbar Wohnzwecken der 
Mitglieder eines einzelnen Haushalts dient.
b) Der Annahme, dass ein Einfamilienhaus Wohnzwecken 
dient, steht nicht entgegen, dass darin eine Einliegerwohnung 
oder eine anderweitige gewerbliche Nutzungsmöglichkeit von
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jeweils nur untergeordneter Bedeutung (hier: ein 1/5 der G e­
samtfläche umfassender Büroanbau) vorhanden sind,
c) Die Vorschrift des § 656c BGB, die lediglich den Fall des 
Abschlusses von Maklerverträgen zwischen dem Makler einer­
seits und andererseits jeweils den Parteien des Hauptvertrags 
regelt, ist entsprechend anzuwenden, wenn anstelle einer Partei 
des Hauptvertrags ein Dritter den Maklervertrag abschließt. ..

a) Der Krankenhausträger kann mit dem Patienten neben allge­
meinen Krankenhausleistungen wirksam vereinbaren, dass er 
wahlärztliche Leistungen durch angestellte oder beamtete Arzte 
des Krankenhauses erbringt, ohne dass es insoweit eines Zu­
satzvertrags zwischen dem Patienten und dem betreffenden 
Arzt bedarf (sogenannter totaler Krankenhausaufnahmevertrag; 
Anschluss an Senat, Urteile vom 19. Februar 1998 -  III ZR 169/
97, BG H Z 138, 91 und vom 14. Januar 2016 -  III ZR 107/15, 
NJW 2016, 3027).
b) Der Krankenhausträger ist berechtigt, die auf der Grundlage 
eines totalen Krankenhausaufnahmevertrags erbrachten wahl­
ärztlichen Leistungen unter analoger Anwendung der Gebüh­
renordnung für Ärzte oder der Gebührenordnung für Zahnärz­
te gesondert zu berechnen, sofern er mit dem Patienten eine 
wirksame Wahlleistungsvereinbarung geschlossen hat.
c) Wahlarzt kann nur ein angestellter oder beamteter Arzt sein,
der über eine Qualifikation verfügt, die über den Facharztstan­
dard hinausgeht. Die Einräumung eines eigenen Liquidations­
rechts durch den Krankenhausträger ist indessen nicht erforder­
lich..............................................................................................................

c) Unerlaubte Handlung, Haftpflicht, ungerechtfertigte 
Bereicherung

Die mit einer Treuhand-WR-Gutschrift verbundene Rechtsposi­
tion des Hinterlegers ist als sonstiges Recht im Sinne des § 823 
Abs. 1 BG B anzusehen und genießt deliktsrechtlichen Schutz.
Das Einfrieren von im Inland und Ausland verwahrten Wertpa­
pieren durch die Zentralverwahrerin von Wertpapieren (Wertpa­
piersammelbank) auf einem Sperrkonto stellt eine Eigentumsver­
letzung bzw. Verletzung eines sonstigen Rechts im Sinne von 
§ 823 Abs. 1 BGB dar. Die Rechtfertigung einer solchen Rechts­
gutsverletzung mit drohenden US-Sekundärsanktionen setzt 
voraus, dass die wirtschaftliche Tätigkeit der Wertpapiersammel­
bank außerhalb der Europäischen Union Sanktionen der Verei­
nigten Staaten ausgesetzt ist, die für die Wertpapiersammelbank
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unverhältnismäßige Auswirkungen haben können. Dabei ist im 
Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung eine Interessenab­
wägung vorzunehmen.
Die haftungsausfüllende Kausalität zwischen der Verletzung des 
Eigentums oder des sonstigen Rechts im Sinne des § 823 Abs. 1 
BGB des Hinterlegers von Wertpapieren und dem durch die 
Nichtausführung eines Verkaufsauftrags des Hinterlegers ent­
standenen Schaden ist schon dann gegeben, wenn der vom Hin­
terleger gegenüber seiner Depotbank gerichtete Verkaufsauftrag 
deswegen nicht an die 'Wertpapiersammelbank zur Ausführung 
weitergeleitet wird, weil diese ihn wegen des von ihr vorgenom­
menen Einfrierens der Wertpapiere nicht ausgeführt hätte, wenn 
er im Rahmen der Vertragskette an sie herangetragen worden 
wäre. Auf eine Kenntnis der Wertpapiersammelbank von dem 
konkreten Verkaufsauftrag kommt es nicht an................................

d) Amts- und Staatshaftung

5. a) Im Amtshaftungsprozess obliegt es dem Kläger, das rechts­
widrige und schuldhafte Verhalten eines Amtsträgers darzule­
gen und zu beweisen. Der mit Beschränkungsmaßnahmen nach 
§§ 9 bis 11, § 15 G 10-Gesetz (in der vom 24. August 2017 bis 
zum 24. Mai 2018 geltenden Fassung) und §9 Abs. 4 Satz 7,
§ 8b Abs. 1 und 2 BVerfSchG (in der vom 21. Juni 2017 bis zum 
24. Mai 2018 geltenden Fassung) verbundene Eingriff in das 
Grundrecht des Klägers aus Art. 10 Abs. 1 G G  führt jedenfalls 
dann nicht zu einer Umkehr der Darlegungs- und Beweislast, 
wenn die Beschränkungsmaßnahmen von der G 10-Kommissi- 
on (vgl. § 15 G 10-Gesetz; § 8b Abs. 2 BVerfSchG) geprüft und 
für zulässig, notwendig und verhältnismäßig erklärt worden 
sind (Bestätigung und Fortführung von Senat, Urteile vom
13. September 2018 -  IIIZ R  339/17, NJW  2019, 227; vom 
15. Dezember 2016 -  III ZR 387/14, BG H Z 213, 200 und vom
4. November 2010 -  III ZR 32/10, BG H Z 187, 286 Rn. 15).
b) Zur sekundären Darlegungslast des beklagten Staates im 
Amtshaftungsprozess, wenn er sich im Hinblick auf die tatsäch­
lichen Voraussetzungen von Beschränkungsmaßnahmen nach 
dem G 10-Gesetz und dem Bundesverfassungsschutzgesetz auf 
Geheimhaltungsgründe und die mangelnde Freigabe von Infor­
mationen durch die jeweiligen Nachrichtengeber beruft.
c) Ein schwerwiegender Eingriff in das durch Art. 2 Abs. 1
i.V.m Art. 1 Abs. 1 G G  geschützte allgemeine Persönlichkeits­
recht und in dessen durch Art. 10 Abs. 1 GG besonders ge-

202
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schützte Teilbereiche kann einen öffentlich-rechtlichen An­
spruch aus Aufopferung (§75 EinlALR) des Betroffenen 
begründen.................................................................................................

2. Sachenrecht

15. a) Ein Beschluss, mit dem ein im Zwangsversteigerungsverfah­
ren erteilter Zuschlag aufgehoben wird, ist der materiellen 
Rechtskraft fähig. Als rechtsgestaltender Hoheitsakt entfaltet 
der Aufhebungsbeschluss ebenso wie der Zuschlagsbeschluss 
Wirkung gegenüber jedermann.
b) Verwendungen sind alle Vermögensaufwendungen, die der 
Sache zugutekommen sollen, auch wenn sie die Sache grundle­
gend verändern; die Errichtung eines Gebäudes auf einem frem­
den Grundstück kann deshalb auch dann eine (nützliche) Ver­
wendung im Sinne von § 996 BGB sein, wenn damit eine 
Änderung der Zweckbestimmung des Grundstücks verbunden 
ist (teilweise Aufgabe von Senat, Urteil vom 26. Februar 1964 -  
V ZR 105/61, BGH Z 41, 157, 160 f.).
c) Für die Nützlichkeit einer Verwendung im Sinne von § 996 
BGB ist allein die objektive Verkehrswerterhöhung der Sache 
maßgeblich, nicht jedoch der subjektive Wert für den Eigentü­
mer. Der Verwendungsersatzanspruch des Besitzers ist aller­
dings auf die tatsächlich aufgewendeten Kosten begrenzt.
d) Ein Anspruch des Eigentümers aus § 1004 Abs. 1 BG B auf
Beseitigung des Resultats der Verwendungen (hier: Wohnhaus) 
gegen den gutgläubigen und unverklagten Besitzer ist ausge­
schlossen...................................................................................................

3. Familienrecht

17. a) Die zulassungsüberschreitende Anwendung eines Fertigarz­
neimittels (sog. »Off-Label-Use«) im Wege der ärztlichen 
Zwangsmaßnahme setzt eine gemeinsame Entscheidungsfindung 
voraus, die grundsätzlich auch zwischen dem Arzt und dem für 
den Betroffenen handelnden Betreuer erfolgen kann,
b) Die gemeinsame Entscheidung von Arzt und Betreuer über 
die zwangsweise erfolgende zulassungsüberschreitende Anwen­
dung eines Fertigarzneimittels gegen den Willen des Betroffenen 
setzt eine medizinisch-wissenschaftlich konsentierte Grundlage 
voraus, die sich unter Beachtung der von den führenden medizi-

71
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nischen Gesellschaften erstellten Leitlinien auch aus Empfehlun­
gen nationaler und internationaler medizinischer Fachgesell­
schaften ergeben kann.............................................................................

4. Handelsrecht, Handelsgesellschaften

a) Bank- und Börsengeschäfte

11. a) Im Effektengiroverkehr entfalten die Vertragsverhältnisse zwi­
schen den beteiligten Depotbanken keine Schutzwirkung zu­
gunsten Dritter. Bei Wertpapieren, die im Wege der Drittver­
wahrung sammelverwahrt sind, wird der Hinterleger durch eine 
Haftung seiner Depotbank als Zwischenverwahrerin nach § 3 
Abs. 2 Satz 1 DepotG für ein Verschulden des Drittverwahrers 
geschützt. Bei im Ausland nicht sammelverwahrten Wertpapie­
ren, über die dem Hinterleger Treuhand-WR-Gutschriften er­
teilt werden, gelten demgegenüber die Grundsätze der Drittscha- 
densliquidation (Fortführung BG H , Urteil vom 6. Mai 2008 -  
XI ZR 56/07, BG H Z 176, 281 Rn. 26 ff.; BGH, Urteil vom
14. Mai 2024 -  XI ZR 327/22, BG H Z 240, 312 Rn. 32 f.).
b) Eine nicht mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit ausgestatte­
te deutsche Zweigniederlassung einer Bank mit Sitz im Iran ist 
keine Person im Sinne von Art. 11 der Verordnung (EG) 
Nr. 2271/96 des Rates vom 22. November 1996 zum Schutz vor 
den Auswirkungen der extraterritorialen Anwendung von einem 
Drittland erlassener Rechtsakte sowie von darauf beruhenden 
oder sich daraus ergebenden Maßnahmen und damit nicht be­
rechtigt, nach Art. 6 Abs. 1 dieser Verordnung Schadensersatz zu 
beanspruchen.
c) Die mit einer Treu hand-WR-Gutschrift verbundene Rechts­
position des Hinterlegers ist als sonstiges Recht im Sinne des 
§ 823 Abs. 1 BGB anzusehen und genießt deliktsrechtlichen 
Schutz.
d) Das Einfrieren von im Inland und Ausland verwahrten Wert­
papieren durch die Zentralverwahrerin von Wertpapieren (Wert­
papiersammelbank) auf einem Sperrkonto stellt eine Eigentums­
verletzung bzw. Verletzung eines sonstigen Rechts im Sinne von 
§ 823 Abs. 1 BGB dar. Die Rechtfertigung einer solchen Rechts­
gutsverletzung mit drohenden US-Sekundärsanktionen setzt 
voraus, dass die wirtschaftliche Tätigkeit der Wertpapiersammel­
bank außerhalb der Europäischen Union Sanktionen der Verei­
nigten Staaten ausgesetzt ist, die für die Wertpapiersammelbank

382



Inhalt

unverhältnismäßige Auswirkungen haben können. Dabei ist im 
Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung eine Interessenab­
wägung vorzunehmen.
e) Die haftungsausfüllende Kausalität zwischen der Verletzung 
des Eigentums oder des sonstigen Rechts im Sinne des § 823 
Abs. 1 BGB des Hinterlegers von Wertpapieren und dem durch 
die Nichtausführung eines Verkaufsauftrags des Hinterlegers 
entstandenen Schaden ist schon dann gegeben, wenn der vom 
Hinterleger gegenüber seiner Depotbank gerichtete Verkaufsauf­
trag deswegen nicht an die Wertpapiersammelbank zur Ausfüh­
rung weitergeleitet wird, weil diese ihn wegen des von ihr vorge­
nommenen Einfrierens der Wertpapiere nicht ausgeführt hätte, 
wenn er im Rahmen der Vertragskette an sie herangetragen wor­
den wäre. Auf eine Kenntnis der Wertpapiersammelbank von 
dem konkreten Verkaufsauftrag kommt es nicht an.......................

b) Handelsgesellschaften

a) Die unwiderlegliche Vermutung des § 123 Abs. 4 Satz 5 AktG 
gilt nur für die in § 123 Abs. 4 AktG genannten Nachweise und 
ist nicht auf davon abweichende Satzungsbestimmungen über die 
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur 
Ausübung des Stimmrechts anwendbar.
b) Für eine Inhaberaktien ausgebende nicht börsennotierte Akti­
engesellschaft begründet § 123 Abs. 3 Halbsatz 1 AktG weitge­
hende Satzungsfreiheit, wie sie den Nachweis der Berechtigung 
zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung 
des Stimmrechts ausgestaltet..................................................................

5. Kartellrecht

a) Mehrseitige Märkte im Sinn des § 18 Abs. 3a GWB sind nicht 
nur Plattformen, auf denen Geschäftsabschlüsse zwischen ver­
schiedenen Nutzergruppen stattfinden oder vermittelt werden; 
es genügt, dass durch die Plattform die Aufmerksamkeit einer 
Nutzergruppe auf die andere gelenkt oder eine Interaktion zwi­
schen unterschiedlichen Nutzergruppen technisch ermöglicht 
wird.
b) Eine Tätigkeit »auf« mehrseitigen Märkten liegt bereits mit 
dem Betreiben einer Plattform (insbesondere für digitale Leis­
tungen) vor.
c) Ein Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten im Sinn des 
§ 19a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 GWB setzt voraus, dass das Unterneh-
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men die tatsächliche und rechtliche Möglichkeit hat, die Daten 
zu erheben und zu nutzen; das bloße Zugangspotential reicht 
nicht aus.
d) Das Kriterium des § 19a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 GWB nimmt 
allein die Marktbeherrschung des Unternehmens gemäß § 18 
GWB auf einem oder mehreren Märkten in den Blick..................

6. Versicherungsprivatrecht
10. a) Die Ersetzung einer durch höchstrichterliche Entscheidung 

oder durch einen bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirk­
sam erklärten Regelung in Allgemeinen Versicherungsbedingun­
gen kann nur dann im Sinne des § 164 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 W G  
zur Fortführung des Vertrages notwendig sein, wenn infolge der 
Unwirksamkeit der Klausel mindestens die Voraussetzungen für 
eine ergänzende Vertragsauslegung gegeben sind.
b) Für den Krankentagegeldversicherer stellt es keine unzumut­
bare Härte im Sinne des § 306 Abs. 3 BG B dar, an einem infolge 
der Unwirksamkeit von § 4 Abs. 4 M B/K T 2009 lückenhaft ge­
wordenen Vertrag festgehalten zu werden.
c) § 4 Abs. 2 M B/KT 2009 führt nicht zu einer Beschränkung
des Krankentagegeldanspruchs auf einen dem tatsächlichen Net­
toeinkommen des Versicherungsnehmers entsprechenden Tages­
satz...............................................................................................................

7. Urheberrecht
8. a) Eine persönliche geistige Schöpfung im Sinne von § 2 Abs. 2 

UrhG ist eine Schöpfung individueller Prägung, deren ästheti­
scher Gehalt einen solchen Grad erreicht hat, dass nach Auffas­
sung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen 
einigermaßen vertrauten Kreise von einer künstlerischen Leis­
tung gesprochen werden kann. Die ästhetische Wirkung der Ge­
staltung kann einen Urheberrechtsschutz nur begründen, soweit 
sie auf einer künstlerischen Leistung beruht und diese zum Aus­
druck bringt. Für die Gewährung urheberrechtlichen Schutzes 
muss eine gestalterische Freiheit bestehen, die in künstlerischer 
Weise ausgenutzt wird. Eine persönliche geistige Schöpfung ist 
ausgeschlossen, wo für eine künstlerische Gestaltung kein Raum 
besteht, weil die Gestaltung durch technische Erfordernisse vor­
gegeben ist. Mit einer künstlerischen Leistung ist nicht mehr und
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nicht weniger als eine schöpferische, kreative, originelle, die indi­
viduelle Persönlichkeit ihres Urhebers widerspiegelnde Leistung 
auf dem Gebiet der Kunst gemeint.
b) Für den urheberrechtlichen Schutz eines Werks der ange­
wandten Kunst im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG ist -  wie 
für alle anderen Werkarten auch -  eine nicht zu geringe Gestal­
tungshöhe zu fordern. Das rein handwerkliche Schaffen unter 
Verwendung formaler Gestaltungselemente ist dem Urheber­
rechtsschutz nicht zugänglich. Für den Urheberrechtsschutz 
muss vielmehr ein Grad an Gestaltungshöhe erreicht werden, der 
Individualität überhaupt erkennen lässt.
c) Die Klägerseite trägt im urheberrechtlichen Verletzungspro­
zess die Darlegungslast für das Vorliegen einer persönlichen geis­
tigen Schöpfung. Sie hat daher nicht nur das betreffende Werk 
vorzulegen, sondern grundsätzlich auch die konkreten Gestal­
tungselemente darzulegen, aus denen sich der urheberrechtliche 
Schutz ergeben soll. Bei Gebrauchsgegenständen muss genau 
und deutlich dargelegt werden, inwieweit sie über ihre von der 
Funktion vorgegebene Form hinaus künstlerisch gestaltet sind. 
(»Birkenstocksandale«)...........................................................................

II. VERFAHREN

1. Zwangsvollstreckung, Insolvenz
15. Ein Beschluss, mit dem ein im Zwangsversteigerungsverfahren 

erteilter Zuschlag aufgehoben wird, ist der materiellen Rechts­
kraft fähig. Als rechtsgestaltender Hoheitsakt entfaltet der Auf­
hebungsbeschluss ebenso wie der Zuschlagsbeschluss Wirkung 
gegenüber jedermann.............................................................................

2. Freiwillige Gerichtsbarkeit, Beurkundungswesen
12. a) Der Ausschließungsgrund liegt auch dann vor, wenn ein Drit­

ter an der Beurkundung beteiligt ist, der von der Ehefrau des 
Notars als alleinige Geschäftsführerin einer GmbH in deren N a­
men bevollmächtigt wird, die GmbH bei der Beurkundung von 
Willenserklärungen zu vertreten.
b) Das Registergericht kann die Aufnahme einer vom N otar ein­
gereichten Gesellschafterliste ablehnen, wenn es ohne weitere
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Ermittlungen sichere Kenntnis davon gewinnt, dass die mit ihr 
bescheinigte Änderung in den Personen der Gesellschafter nicht 
stattgefunden hat. Eine sichere Kenntnis liegt nur vor, wenn die­
se in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht offensichtlich keinem 
Zweifel unterliegt..................................................................................... 237


